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XIInhalt .

Zwei und zwanzigstes Buch.
Von 1663 — 1665 .

Erster Abschnitt .
tz.

' i — 4 . Geschichts-Erzählung des Lichtensteini-
fcheu proceffes . § . 5 . Der kaiserliche Reichshofrath
trägt dem Bischof von Münster die Exrcunon wi «
der den Fürsten Georg Christian über die Lichten «
sieinische Foberung auf . § . 6 . Der Bischof will sich
auf die Einreden des Fürsten nicht einlassen , § . 7 . und
droht , die Execucion zu vollziehen . Daher stehet sich
der Fürst gezwungen , mit dem Fürsten von Lichtensiein
« inen neuen Vergleich einzugchen . §. 8 . Mißvergnü -
gen der Stande über die von dem Fürsten Georg Chri¬
stian dem Lichtensteinischen Hause ausgestellte Versiche-
rungs 'Acte , und die darin enthaltene Verpfandung
der Grafschaft Ostfriesland . § . 9 . Durch einen Miß¬
verstand scheitert eine zur Bezahlung der Lichtensieini-
fchen Schuld angestellte Geld -Negotiation in Holland .

Zweiter Abschnitt .
§ . r . Der Bischof von Münster , Bernhard von

Galen , macht mit derExecution den Anfang und über¬
rumpelt die Dreier Schanze . H . 2 . Die General -
Staaten treffen kriegerische Vorkehrungen , dm Bischof
aus der Schanze zu treiben . § . z . Die ostfriesischen
Stande beschweren sich bei dem münsterischen Comman -
danten , dem Obcisten von Elberfeld , über die Einnah¬
me der Schanze . § . 4 . Dieser fodert die fürstlichen
Rentmeister auf , ihm ihre Hebungs - Bücher einzulie«
fern , und suchet die Eingesessenen durch ein Manifest
zu beruhigen , daß die Execution sich blos ans die fürst¬
lichen Güter erstrecken solle . § . 5 . Die GencrabStaa -
ten lassen es sich sehr angelegen seyn , diese Streitsache
in der Güte beizulegen , und den Bischof zum Abzug zu
bequemen . § . 6 . Der Fürst laßt den verfallenen ersten
Termin der Lichtensteinischen Schuld der münsterischen
Regierung anbieten . Diese weigert sich , solche zu em¬

pfangen .
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pfangen . § . 7 . Die General -Staaken senden Commis «

sarien nach Ostsriesland , den Vergleich zu erleichtern .

§ . 8 - Der Fürst laßt nun den ersten Termin erst dem

niünsterischen Obristen in Diele , und dann dem Lichten «

steinischen Receptor in Meppen fruchtlos anbieten .

§ . y . Diese Gelder hatte er von den General -Staaten

empfangen . Zur Tilgung dieses Vorschusses weifet er

ihnen die Jntraden von Harrlingerland an . § . io . Die

Stande entschließen sich zur Anticipation der dem Für¬

sten zugesagten zoovoo Gulden , § . n . und lassen

durch den ständischen Präsidenten von Kniphausen dem

Bischof selbst, gegen Einräumung der Schanze , 285000

Rchlr . anbieten . Der Bischof will sich zur Annahme

des Geldes und Räumung der Schanze nicht verstehen .

Dritter Abschnitt .

§ . i . Kaiser Leopold sichet die Bewegungen der

General -Staaten wegen der occupirten Dieler Schan .

ze als einen Friedensbruch wider das deutsche Reich an ,
und laßt durch seinen Gesandten Friquet in dem Haag
eine scharfe Note übergeben . § . 2 . Ohne Rücksicht auf

diese Note zu nehmen , lassen die General -Staaten nach
einer fruchtlosen Conferenz dem Bischof eröffnen , daß

sie die Dieler Schanze «»greifen müßten , falls er die

Gelder nicht in Empfang nehmen , und dann die Schan¬

ze räumen wollte . § . z . Prinz Wilhelm von Nassau

bricht mit den staatischen Truppen auf , und belagert
die Schanze , h . 4 . Der kaiserliche Gesandte in dem

Haag inhariret seiner vorigen Note mit einer deutschen
Kraftfprache . § . 5 . Neue Tractaten zwischen dem Bi¬

schof , dem Fürsten und den General -Staaten . § . 6 .
Der hierdurch veranlaßt ? Waffenstillstand ist von kur «

zcr Dasscr . § . 7 . Der Prinz setzt die Belagerung fort ,
und erobert die Schanze . Die nun eroberte Dreier

Schanze
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Schanze wird mit einer staatischen Garnison be¬

setzet . § . 8 > Die General . Staaten suchen ihr Beneh¬
men bei dem Kaiser zu rechtfertigen . § , 9 . Der Reichs ,

fiscal macht dem Fürsten wegen Ueberiieferung einer

Schanze auf dem deutschen Boden an eine fremde Macht
den fiskalischen Proceß . Der Fürst verantwortet sich ,
und deponiert die 285000Rthlr . § . io . lFeuerTraus .

acr zwischen dem Fürsten von Gstfriesland und dem

Fürsten vonLichrenstein . § . n . Fürst Georg Lhri »

stian stirbr .

Drei und zwanzigstes Buch.
Von 1665 — 1668 .

Erster Abschnitt .
§ . i . Der Graf Edzard Ferdinand wird bei der

Schwangerschaft der verwittweten Fürstin Curator der

Leibesfrucht , und übernimmt bis zu ihrer Entbindung
die interimistische Regierung . §. 2 . Ostfriesland
wird mit der Pest heimgesuchet . § . z . Zn dem zwischen
England und Holland ausgebrochenen Kriege werden

von den Engländern viele emdische Schiffe genommen .

§ . 4 . In Ostfriesland besorget man eine Landung der

Engländer , und von der Landseike einen Einfall des

Bischofs von Münster . § . 5 . Der Graf fodert die

Stande auf , ihn mit einem Geld . Beitrag zu einer Lan -

des >Deftnston zu unterstützen . § . 6 . Die Eeneral -Staa .

ten rathen dem Grafen an , braunschweigische Truppen

zur Besetzung der Granze einzunehmen , z . 7 . wobei

aber die Stande Bedenklichkeiten finden .

Zweiter
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Zweiter Abschnitt.
tz . i . Die verwittwete Zürstm Christine Charlor «

re wird von dem Erbprinzen Christian Eberhard
entbunden . §. 2. Die Fürstin übernimmt die vor »
mundschafcliche Regierung . Graf Edzard Ferdi¬
nand , Herzog Eberhard IH . von Würtenbcrg und die
Herzoge Georg Wilhelm und Ernst August von Braun¬
schweig werden Mit -Vormünder . § . z . und 4 . Die
Stände äußern ihr erstes Mißvergnügen über dis
vormundschaftliche Regierung , besonders protesti -
ren sie wider ausländische Kuratoren . § . ; . Die ohne
ihr Vorkenntniß auf Veranlassung der vormundschaft¬
lichen Regierung eingerückten Braunschweigischen
Truppen vermehren dieses Mißvergnügen . § . 6 . Die
General - Staaten suchen die Stande , auf Anhalten der
Fürstin , zu dem provisorischen Unterhalt der Braun¬
schweigischen Truppen zu überholen . § . 7 . Diese wol -
len sich nicht dazu bequemen , und verbinden sich , noch
zur Zeit die vormundschaftliche Negierung nicht anzu «
erkennen . § . 8 . Hieraus entstehen vielfache Verwir -
rungen , die sich um so viel mehr Haufen , weil zwischen
der Fürstin und dem Mit - Vormund Grafen Edzard
Ferdinand Mißhelligkeiten ausbrechen . § . 9 . Von al¬
len Seiten laufen hierübe ' Klagen bei den General -
Staaten ein. § . 10 . Die Fürstin schreibet einen Land¬
tag aus , um die Stande zu bewegen , den Unterhalt
der braunschweigischen Truppen zu übernehmen ; weil
aber gar keine Deputaten sich einfinden , § . , n . so
schreibet sie selbst eine Schatzung aus , und laßt sie durch
Exemtion beitrciben . §. 12 . Die Emder widerfttze«
sich der braunschweigischen Einquartierung in Oldar -
sum . § . iz . Die General - Staaten entschließen sich,
zur Beilegung der oskfriesischen Irrungen Commissarien
nach Ostfriesland abzusenden . § . 14 . und 15 . In de»
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